
Staatsexamensprüfungen

Staatsexamensprüfungen für Lehrämter 

Folgende Prüfungsleistungen sind zu erbringen, Bsp Chemie 
GyGe:

– eine schriftliche Prüfung in der Erziehungswissenschaft
– erste Prüfung in der Fachwissenschaft des ersten Faches
– zweite Prüfung in der Fachwissenschaft des ersten Faches
– erste Prüfung in der Fachwissenschaft des zweiten Faches
– zweite Prüfung in der Fachwissenschaft des zweiten Faches
– eine Prüfung in der Fachdidaktik des ersten Faches
– eine Prüfung in der Fachdidaktik des zweiten Faches
– eine schriftliche Hausarbeit in der Erziehungswissenschaft oder 

in einem der Fächer (Fachwissenschaft oder Fachdidaktik)
das erziehungswissenschaftliche Abschlusskolloquium als letzte 
Teilprüfung

Schriftliche Hausarbeit
• in einem der Fächer oder in der Erziehungswissenschaft
• Anmeldung persönlich jederzeit im Prüfungsamt zu den 

Sprechstunden
• 3 Monate Bearbeitungszeit, bei experimentellen oder empirischen 

Arbeiten ist eine Verlängerung bis zu 2 Monaten möglich

Formulare SHA a-c
http://www.lpa.uni-due.de/fileadmin/LPA_DUE/GY-GEAntrag_-
_SHA.pdf

Prüfer: Das Thema muss vom Hochschullehrer zum Landesprüfungsamt 
geschickt werden. Das entsprechende Formular (SHA c) bringen die 
Studierenden mit.
Auf dem Formular SHA b muss der Prüfer unterschreiben, der Studierende 
bringt es zum LPA.

Prüfungsrelevante Module im Hauptstudium, z.B.

Chemie GyGe und BK
Modul: „Chemie-Vertiefung“ (AC + OC)
Modul: „Anwendungsbezüge“ (Biochemie + PC oder Umwelt)
Modul: „Chemiedidaktik“ (Did.)

Voraussetzung: Abschluss des Schulpraktikums

Chemietechnik BK
Modul: „Chemie-Vertiefung“ (OC + TC)
Modul: „Technische Chemie und Prozessleittechnik“ (TC)

Voraussetzung: Abschluss der Module Mathematik und Physik
Modul: „Chemietechnikdidaktik“ (Did.)

oder in der Fachdidaktik des anderen Faches
Voraussetzung: Abschluss des Schulpraktikums

Prüfer: Hochschullehrer aus den jeweiligen Bereichen der Module
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Staatsexamensprüfungen

Mindestens 1 schriftliche und 1 mündliche Prüfung (je Fach)

Schriftliche Prüfung:
1 Thema bzw. Aufgaben von 1 Prüfer
4 Stunden Bearbeitungszeit

Mündliche Prüfung:
2 Prüfer
im Büro eines Prüfers
45 Minuten

Die „Mündlichen Prüfungen“ in der Fachwissenschaft, der Fachdidaktiken 
sowie der Berufspädagogik werden von den Studierenden zusammen mit 
den Prüfern organisiert:

• Anmeldungen dazu müssen dem  Landesprüfungsamt (LPA) 
spätestens 4 Wochen vor Ablegung der Prüfung vorliegen.

• Nach der persönlichen Anmeldung im LPA setzen Kandidaten und 
Prüfer gemeinsam Prüfungstermin und –ort fest.

• Das bei der Anmeldung ausgegebene Formular muss mit allen 
Angaben und von allen Prüfungsbeteiligten unterschrieben, spätesten 
14 Tage vor dem geplanten Prüfungstermin zwecks Zulassung zur 
Prüfung beim LPA eingereicht werden.

Terminabsprache zwischen beiden Prüfern und Kandidaten

Die „Schriftlichen Prüfungen“ und das „Erziehungswissenschaftliche 
Abschlusskolloquium“ werden vom Prüfungsamt in den vorlesungsfreien 
Zeitkorridoren koodiniert und geplant → 

Studierende müssen Anmeldetermine beachten!
Meldungen ‚online‘ unter
www.LPA.Uni-DUE.de
Bsp.: Für die Prüfungsphase Frühjahr 2008 war das Online-Formular den 
gesamten August frei geschaltet.
Ein persönlicher Anmeldetermin wurde per Email ab Mitte September 
bekannt gegeben.

Formulare (FW a-c)
http://www.lpa.uni-due.de/fileadmin/LPA_DUE/GY-GEAntrag_-_FW.pdf

Prüfer: Klausurthemen müssen vom Hochschullehrer zum 
Landesprüfungsamt geschickt werden. Das entsprechende Formular (FW c) 
bringen die Studierenden mit. Auf dem Formular FW b muss der Prüfer 
unterschreiben, der Studierende bringt es zum LPA.
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